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Merkblatt zur Vergabe von Förderung „Lehrerinnen und Lehrer kooperieren“ 
(Stand: Januar 2009)

Der Fonds der Chemischen Industrie fördert die Kooperation und gegenseitige Beratung zwischen Lehrkräften, die an allgemein bildenden Schulen sowie berufsbildenden Schulen im Inland Chemie unterrichten. 

1) Welche Art Lehrerkooperation kann gefördert werden?

· Vorhaben zwischen zwei und mehr Schulen, an denen mehrere (nach Möglichkeit viele) Fachkollegen beteiligt sind (Kooperationen zwischen den Lehrkräften einer Schule werden vorausgesetzt und nicht finanziell unterstützt.)
· Förderwürdig sind auch schulformübergreifende Vorhaben.
· Die Vorhaben sollten, wenn möglich, universitäre Chemiedidaktiker einbinden, beispielsweise aus den regionalen GDCh-Lehrerfortbildungszentren (LFZ), die der Fonds unterstützt (s. auch www.chemielehrerfortbildung.de).
2) Wer stellt den Antrag?

Aus der Gruppe der kooperierenden Lehrkräfte stellt ein einziger „Haupt-Antragsteller“ federführend für die Gruppe den Antrag beim Fonds. Diese Lehrkraft ist alleiniger Ansprechpartner für den Fonds. Wenn Fördermittel für ein Vorhaben bewilligt werden, übergibt der Fonds dieser Lehrkraft die gesamten Fördermittel. Die Lehrkraft ist für die „regelgerechte“ Verwendung der Mittel zuständig.

Bei Kooperation mit der universitären Fachdidaktik, z.B. über die GDCh-Lehrerfortbildungszentren (LFZ), kann die administrative Abwicklung mit dem Fonds auch von der/dem verantwortlichen Fachdidaktikerin/Fachdidaktiker übernommen werden. 

3a) Welche Projekte werden gefördert?
Das Kooperationsvorhaben muss zielgerichtet sein. Fördern möchte der Fonds beispielsweise die gemeinsame Arbeit an Themen zum Chemieunterricht aus den Bereichen:


· Kompetenzorientierte Umsetzung der Bildungsstandards Chemie für den mittleren Schulabschluss an einem Musterbeispiel mit Angabe des Abschnitts aus den Bildungsstandards und den Besonderheiten des Beispiels
· Realisierung und Erprobung eines neuen Schulcurriculums unter den Vorgaben der Bildungsstandards – noch nicht erprobte Module mit Begründung des Innovativen
· Planung von Chemie-Arbeitsgemeinschaften mit neuen, altersspezifisch angepassten Themen, insbesondere für die Jahrgangsstufen 1 – 4 und 5 – 7
· Entwicklung von Experimenten und Experimentalcurricula, die sich zur Veröffentlichung in beispielsweise Chemkon oder zu einem Vortrag auf zum Beispiel der Jahrestagung der GDCh-Fachgruppe Chemieunterricht eignen
· Etablierung und Fortentwicklung schulinterner Chemielehrer-Fortbildung in Kooperation mit Nachbarschulen oder mithilfe der Beratung durch LFZ oder spezieller methodischer Hilfen von außen
· Vermittlung von interessanten chemisch-naturwissenschaftlichen Sachverhalten an die Schulgemeinde eines Schulsprengels (d. h. Lehrkräfte aller Fächer, Eltern, Schüler/innen mehrerer Schulen) mit Angaben zu Themen, Anzahl der Angebote, geplanten Referenten und Möglichkeiten der Einbindung in ein Schulprogramm 
Andere innovative Projekte mit Inhalten, die das Interesse mehrerer Schulen wecken können, werden ebenfalls auf Förderwürdigkeit geprüft.

3b) Wie sieht ein Antrag aus?

In einer aussagekräftigen Beschreibung (Richtwert: eine DIN-A4-Seite) müssen Vorhaben und Ziel klar formuliert sein. Dabei sind die folgenden Punkte kurz zu beschreiben:

· Thema des Vorhabens

· Grund und Ziel der gemeinsamen Bearbeitung, Zahl der beteiligten Lehrkräfte, 

evtl. Zahl der Schüler/innen, für die das erarbeitete Ergebnis verwendet wird

· Erwartetes Ergebnis/Produkt
· Mögliche Dokumentationsformen

· Ein möglichst detaillierter Kostenplan

(Bitte verwenden Sie zur Gliederung Ihres Antrags das Formblatt zum Antrag „Lehrerinnen und Lehrer kooperieren“.)
4) Welche Kosten können vom Fonds übernommen werden?
Der Fonds übernimmt
· die Reisekosten zur Realisierung ortsnaher Kooperationen zwischen Fachkonferenzen bzw. Lehrkräften bei den o. g. Themen; 

· die Finanzierung von Materialien zur Entwicklung von Experimenten und Experimentalcurricula; 

· die Kosten für die Erschließung und Dokumentation neuer Themen für den Unterricht;
· die Aufwendungen für die Durchführung gemeinsamer Arbeitsgemeinschaften (z. B. gemeinsam zu benutzende Geräte, Literatur, Verbrauchsmaterial, Lernmaterial).
· Die Förderhöhe liegt bei maximal 3.000 € pro Vorhaben.
Bitte beachten Sie, dass nur Kosten für die kooperierenden Lehrkräfte übernommen werden können. Für diejenigen Kosten, die durch weitergehende Umsetzung des Projekts z. B. in Klassen oder Arbeitsgemeinschaften entstehen, steht die Unterrichtsförderung des Fonds zur Verfügung. Diesbezügliche Anträge stellt die jeweils betroffene Schule.

Die Förderung erfolgt für ein Jahr; eine einmalige Verlängerung um ein weiteres Jahr kann in Ausnahmefällen beantragt werden. Anträge können jederzeit eingereicht werden. Die Laufzeit dieses Förderprogramms beginnt am 15. August 2007.
5) Was ist außerdem zu tun?
Die Annahme der Förderung verpflichtet dazu, dem Fonds nach Abschluss des Vorhabens einen kurzen, aussagekräftigen Bericht zu übergeben. Er soll maximal zwei DIN-A4-Seiten umfassen. Dem Bericht wird eine Auflistung über die Verwendung der Mittel (mit Belegen, soweit vorhanden) beigefügt. 

Der Fonds ist daran interessiert, besonders beispielhafte Vorhaben anderen Lehrkräften und Schulen zugänglich zu machen. Die dafür notwendige Dokumentation des Ergebnisses eines Kooperationsprojektes kann vom Fonds daher zusätzlich gefördert werden. 

Anträge bitte schicken an: Dr. Sabine Bertram, Fonds der Chemischen Industrie, Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt
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